
Präventionshinweise des Polizeipräsidiums Freiburg aufgrund aktueller Betrugsstraftaten (Teil 5): 

Unerlaubte Werbeanrufe 
Unerlaubte Werbeanrufe sind verboten. Sie 
bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des 
Angerufenen. Die Zahl der Beschwerden über 
unerlaubte Werbeanrufe reißt nicht ab. In 
solchen Fällen rät die Polizei sich Datum, Uhrzeit 
und Grund des Anrufs sowie Namen, 
Unternehmen und Rufnummer des Anrufers zu 
notieren und sich damit an die örtliche 
Verbraucherzentrale zu wenden. 

 
Ziel des Anrufs ist, einen Vertragsabschluss zu erreichen, den Angerufenen beispielsweise dazu zu 
überreden, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, eine Zeitschrift zu abonnieren oder den 
Telefonanbieter zu wechseln. Dabei fragen die Anrufer auch persönliche Daten ab, unter anderem 
die Kontodaten. 
 
Tipps Ihrer Polizei 
• Lassen Sie sich nicht auf lästige Werbeanrufe ein. Legen Sie einfach den Hörer auf! 
• Erhalten Sie unerlaubte Werbeanrufe, notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Grund des Anrufs 

sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des Anrufers. Weden Sie sich mit diesen 
Informationen an Ihre örtliche Verbraucherzentrale. 

• Am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig! Wenn Sie eine Auftragsbestätigung 
erhalten, obwohl Sie lediglich der Zusendung von Informationsmaterial zugestimmt haben, 
widerrufen Sie umgehend und zwar schriftlich, am besten per Einschreiben. 

• Geben Sie bei jedem Vertragsabschluss nur die hierzu notwendigen Daten an. 
• Geben Sie nie Ihre Kontonummer preis, wenn Sie den Gesprächspartner nicht kennen. 
• Stimmen Sie nicht der Nutzung Ihrer Telefonnummer zu Werbezwecken zu. Falls Sie es doch 

einmal tun: Ein einmal gegebenes Einverständnis können Sie - auch telefonisch - widerrufen. 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so melden Sie sich gerne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!  
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
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